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Neue Lehramtsanwärter*innen an 
unseren Schulen
Herzlich Willkommen und viel Erfolg!
Zum 01.11.2015 sind an unseren Schulen insge-
samt 183 Lehramtsanwärter*innen (LAA) einge-
stellt worden, die in den kommenden 18 Monaten 
ihre Ausbildung und zweite Staatsprüfung absol-
vieren wollen.

Der Personalrat für Gesamtschulen, Gemein-
schaftsschulen, Sekundarschulen und

PRIMUS-Schulen bei der Bezirksregierung 
Köln vertritt auch die Interessen der LAA all 

dieser Schulformen.
Bei Fragen oder Problemen stehen die Personal-
räte gerne hilfreich zur Verfügung.

Teilzeitanträge - Unschädlichkeits-
grenze - Altersermäßigung
Um ab dem 01.08.2016 die volle Altersermäßi-
gung (auch Schwerbehindertenermäßigung) zu 
erhalten, erinnert der PR dringend noch einmal 
daran, bei Teilzeitanträgen für das nächste Schul-
jahr zu berücksichtigen, dass nur noch eine Stun-
de (vorher zwei Stunden) unschädlich für die Be-
rechnung der Ermäßigung ist (siehe PR-Info 203).

Wir wünschen allen Kolleg*innen eine 
erholsame Weihnachtszeit und einen guten 

Start in das Jahr 2016!

COPSOQ –
jetzt auch im Regierungsbezirk Köln

Internetgestützte Befragung zu psychosozialen 
Belastungen
Welche Belastungen der Lehrerberuf mit sich 
bringt, braucht man uns an den Schulen des län-
geren gemeinsamen Lernens sicher nicht zu erklä-
ren. Insbesondere die gesundheitlichen Probleme, 
die letztlich auf psychische Belastungen am Ar-
beitsplatz zurückgehen, nehmen stetig zu. Nun 
kommt unser Arbeitgeber der gesetzlichen Ver-
pflichtung nach, die psychosozialen Belastungen 
am Arbeitsplatz zu erheben: Das Land NRW und 
die Hauptpersonalräte aller Schulformen haben 
sich auf die COPSOQ-Befragung geeinigt.
Der Datenschutz ist durch Anonymisierung der 
Daten und Erfassung in der zentralen Datenbank 
beim durchführenden Institut FFAS in Freiburg 
gewährleistet.
Trotz der zusätzlichen Belastung der Schulen un-
terstützt der Personalrat die COPSOQ-Befragung 
und fordert alle Lehrkräfte auf, sich daran zu betei-
ligen. Nur durch eine hohe Teilnahme können aus-
sagekräftige Daten über die Belastungen, die die 
Arbeit in den Schulen mit sich bringt, erhoben 
werden.

Wann findet die Befragung statt?
Die Vorbereitungen zur Befragung sind angelau-
fen, eine erste Rundverfügung ist an die Schullei-
tungen gegangen; die Kollegien werden bis zum 
Ende dieses Schulhalbjahres von den Schulleitun-
gen informiert werden.
Okt./Nov. 2015:
Allgemeine Informationen in der Lehrerkonferenz
Dez. 2015/Jan. 2016:
Informationen über den konkreten Ablauf der Be-
fragung.
Die Befragung wird in zwei „Tranchen“ im kom-
menden Schulhalbjahr durchgeführt werden:
01.02. - 28.02.2016: 
Köln, Leverkusen, Bonn, Rheinisch-Bergischer 
Kreis, Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis.
04.04. - 30.04.2016: 
Städteregion Aachen, Kreis Heinsberg, Kreis Dü-
ren, Erft Kreis, Kreis Euskirchen.
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Neuer Personalrat im Amt
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als neugewählter Personalrat begrüßen wir euch 
ganz herzlich und wünschen euch allen einen gu-
ten Start ins neue Schuljahr.

Die Amtszeit des alten Personalrats endete mit 
dem vergangenen Schuljahr, und so haben wir 
seit Anfang Juli unsere Tätigkeit als eure Inte-
ressenvertretung bei der Bezirksregierung aufge-
nommen.

Der Personalrat besteht nunmehr aus 23 von 
euch gewählten Vertreter*innen gegenüber 19 
in der vergangenen Amtszeit. Diese Erweiterung 
ist darauf zurückzuführen, dass die integrierten 
Schulen auch weiterhin stark wachsen. Derzeit 
vertreten wir ca. 7.000 Kolleginnen und Kollegen 
an insgesamt 88 Gesamt-, Sekundar-, Gemein-
schafts- und PRIMUS-Schulen; etwa die Hälfte 
dieser Schulen befi ndet sich derzeit noch im Auf-
bau. In diesem Schuljahr verzeichnen wir mit der 
Sekundarschule in Radevormwald eine Neugrün-
dung.

Unsere Arbeit wird in Anbetracht der unzurei-
chenden Bereitstellung von Ressourcen zur Be-
wältigung der vielfältigen Aufgaben weiterhin 
herausfordernd bleiben: Inklusion, Integration, 
Arbeitsbelastung und damit verbundene Gefähr-
dungen, COPSOQ, Unterricht an zwei Standorten, 
befristete Beschäftigung, um nur einige Punkte 
zu nennen, sind auch für uns als Personalrat zen-

Erreichbarkeit des Vorstands:
Montag:  10–13  und 14–18 Uhr
Dienstag:  10–13  und 14–16 Uhr
Donnerstag:  10–13  und 14–16 Uhr
Freitag:  10–13 Uhr

trale Themen. Bei der Bewältigung dieser Her-
ausforderungen möchten wir euch nach Kräften 
unterstützen, sei es telefonisch, per Mail oder 
persönlich bei uns im Büro. Wir informieren euch 
durch unsere PR-Infos, die Beratung bei unseren 
Schulbesuchen und natürlich über die enge Zu-
sammenarbeit mit euren Lehrerräten. In Kürze 
werden wir uns euch in einem Sonderinfo mit al-
len Kontaktdaten vorstellen.

Mit besten Wünschen 
für das kommende Schuljahr!

Euer Personalrat

Aufstockung von befristeten 
Arbeitsverträgen
In der Vergangenheit wurden auch aufgrund der 
Initiative des Personalrats und entsprechender 
arbeitsgerichtlicher Urteile sog. Kettenverträge 
in unbefristete Arbeitsverträge umgewandelt. Die 
Betroffenen wurden dabei allerdings nur mit dem 
letzten befristeten Beschäftigungsumfang weiter-
beschäftigt.

Diesen Kolleg*innen wird zukünftig die Möglich-
keit der Aufstockung bis zum vollen Beschäfti-
gungsumfang von 25,5 Wochenstunden geboten, 
„soweit Bedarf besteht und die Schule die Eig-
nung bestätigt“ (gem. Erlass des Ministeriums 
im Juli 2016). Die Schulleitungen wurden nach 
Auskunft der Dienststelle bereits informiert.



Klageverfahren infolge  
Urheberrechtsverletzungen
Anwaltskanzleien durchsuchen das Internet im 
Auftrag von Rechteinhabern mit spezieller Soft-
ware nach Urheberrechtsverletzungen. Sie wer-
den auch auf den Homepages von Schulen fündig. 
Folge ist eine Abmahnung häufig in Verbindung 
mit einer Schadensersatzforderung in Form einer 
erhöhten Lizenzgebühr und der Anwaltskosten. 
Die Bezirksregierung als Arbeitgeber war in die-
sem Jahr bereits mehrfach betroffen.

Vor diesem Hintergrund hat sich die Bezirksregie-
rung Köln im April 2016 mit einem Schreiben an 
die Schulleiterinnen und Schulleiter gewandt und 
diese aufgefordert, die Internetseiten der Schulen 
unverzüglich auf mögliche Urheberrechtsverstöße 
zu überprüfen. Zudem wurde den Schulen eine 
Handreichung des Schulministeriums zur Informa-
tion der Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung 
gestellt (s. www. pr-gesamtschule-koeln.de).

Die Bezirksregierung Köln geht davon aus, dass 
die Schulen durch ihr Schreiben und die Hand-
reichung ausreichend über die Thematik infor-
miert wurden. Dort wird betont, dass die jewei-
lige Schulleitung die Verantwortung z.B. für den 
Internetauftritt der Schule trage. Es sei nicht aus-
zuschließen, dass es bei grober Fahrlässigkeit 
auch zu Regressforderungen gegen die verant-
wortlichen Beschäftigten in der Schule kommen 
könne, wenn weiterhin urheberrechtlich geschütz-
te Werke eingestellt würden. Wir empfehlen drin-
gend nur das auf der Homepage zu verwenden 
und zu veröffentlichen, für das explizit das Einver-
ständnis des Lizenzgebers vorliegt.
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Laufbahnwechsel-Stellen
Erfreulicherweise kann der Personalrat darauf hin-
weisen, dass die Bezirksregierung Köln in diesen 
Tagen den integrierten Schulformen 38 Stellen zu-
weist, die für den Laufbahnwechsel ausgeschrie-
ben werden können und sollen. Den Gesamtschu-
len werden 28 Stellen, den Sekundarschulen im 
Bezirk zehn Stellen zugewiesen.

Die Laufbahnwechsel-Stellen (LBW) werden kurz 
vor den Herbstferien für eine Woche veröffentlicht 
(www.oliver.nrw.de). Die Auswahlgespräche müs-
sen bis um 31.10.2016 abgeschlossen sein.

Termin bitte vormerken!

Personalversammlung am 
Dienstag, 15.11.2016, 13.30 Uhr
Gesamtschule Holweide, Köln

Nach § 47 LPVG ist den Teilnehmer*innen an 
Personalversammlungen Dienstbefreiung zu 
gewähren. Die Reisekosten werden erstattet. 
Der Personalrat bittet alle Schulleiter*innen 
bei der Festlegung des Dienstendes in der 
Schule Fahrzeiten und Mittagspausen zu be-
rücksichtigen.

Anträge an die Personalversammlung bitte bis 
spätestens eine Woche vorher an den Personal-
rat leiten oder mind. 50 Kopien zur Versamm-
lung mitbringen! Die Kolleg*innen sind für die 
Teilnahme an der PV rechtzeitig freizustellen.

Einladung folgt.


